
PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF SONDERAUSGABE 
JAHRESSTEUERGESETZ 2015, MÄRZ 2015, SEITE 1 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Verjährung bei ressortfremden Grundlagenbe-
scheiden 
Soweit für die Festsetzung einer Steuer ein Grundla-
genbescheid bindend ist (z. B. Einheitswert eines 
Grundstücks für die Grundsteuer), endet die Fest-
setzungsfrist (z. B. für die Grundsteuer) nicht vor 
Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des 
Grundlagenbescheids (z. B. Einheitswertbescheid); 
sog. Ablaufhemmung. Grundlagenbescheide ressort-
fremder Behörden (z. B. Bescheinigung der Steuerbe-
freiung für Bildungsleistungen der zuständigen Kul-
tusbehörde) haben diese Wirkung nur, wenn sie vor 
Ablauf der Festsetzungsfrist für die betroffene Steu-
er erlassen worden sind. Damit hängt das Schicksal 
eines Steuerbescheids, diesen an einen Grundlagen-
bescheid anzupassen, allein davon ab, ob die zu-
ständige Behörde den Grundlagenbescheid rechtzei-
tig erlassen hat. Problematisch ist insbesondere, dass 
diese Behörde regelmäßig nicht weiß, wann die Fest-
setzungsfrist für den Steuerbescheid endet. 
Die Neuregelung bewirkt, dass für alle Grundlagen-
bescheide, die nicht den Vorschriften der Abgaben-
ordnung unterliegen, grundsätzlich die Ablaufhem-
mung gilt – allerdings nur, soweit der fragliche 
Grundlagenbescheid vor Ablauf der Festsetzungs-
frist bei der zuständigen Behörde beantragt worden 
ist. Damit trägt der Antragsteller nicht mehr das Ri-
siko der Bearbeitungsfrist. Die Neuregelung gilt 
auch für Bescheide über Billigkeitsmaßnahmen. 

Anrechnung ausländischer Steuern verbessert 
Ab 2015 wird der Anrechnungshöchstbetrag in der 
Weise ermittelt, dass ausländische Steuern höchstens 
mit der durchschnittlichen tariflichen deutschen 
Einkommensteuer auf die ausländischen Einkünfte 
angerechnet werden. Mit dieser Berechnungsmetho-
de wird nicht mehr auf das Verhältnis zwischen aus-
ländischen Einkünften und der Summe der Einkünf-
te abgestellt. Es wird die deutsche Steuer berücksich-
tigt, die auf die ausländischen Einkünfte entfällt. 
Dadurch, dass auf ausländische Einkünfte der Steu-
ersatz angewandt wird, dem sie im Rahmen des zu 
versteuernden Einkommens tatsächlich unterliegen, 
kommt es zu keiner Benachteiligung dieser Einkünf-
te gegenüber inländischen Einkünften, weil nun auch 
personen- und familienbezogene Abzugsbeträge bei 
der Steueranrechnung berücksichtigt werden. 

Korrektur widerstreitender Steueranrechnungen 
Wird eine Anrechnungsverfügung oder ein Abrech-
nungsbescheid auf Grund eines Rechtsbehelfs oder 
auf Antrag zurückgenommen und ein für den 
Rechtsbehelfsführer/Antragsteller günstigerer Ver-
waltungsakt erlassen, können sowohl ihm gegenüber 
als auch gegenüber anderen Personen (z. B. Ehegatte 
oder Lebenspartner, Abtretungsempfänger, Pfand-

gläubiger) durch Änderung die entsprechenden 
steuerlichen Folgerungen gezogen werden. War ein 
Dritter Rechtsbehelfsführer oder Antragsteller, sol-
len die Folgerungen auch gegenüber dem Steuerzah-
ler und ggf. auch gegenüber anderen Personen (z. B. 
Ehegatte oder Lebenspartner) gezogen werden kön-
nen. Durch diese Korrekturvorschrift soll eine dop-
pelte Anrechnung von Steuerzahlungen umfassend 
vermieden werden. Sie gilt seit 31.12.2014, und zwar 
auch für Verwaltungsakte, die bereits zuvor ergan-
gen sind. Hierdurch erübrigt sich der bisher ver-
wendete Widerrufsvorbehalt. 

Erweiterung der Mitteilungspflichten der Finanz-
behörden zur Bekämpfung der Geldwäsche 
Die Finanzbehörden wurden berechtigt und ver-
pflichtet, den im Bereich Geldwäsche zuständigen 
Aufsichtsbehörden Anhaltspunkte für die Durchfüh-
rung eines Bußgeldverfahrens gegen nach dem 
Geldwäschegesetz Verpflichtete des Nichtfinanzsek-
tors mitzuteilen. Zum Nichtfinanzsektor gehören 
beispielsweise Versicherungsvermittler, Treuhänder, 
Autohändler, Juweliere, Immobilienmakler. 
Mitzuteilen sind Tatsachen, die im Rahmen des Be-
steuerungsverfahrens bekannt geworden sind. Es 
muss nicht geprüft werden, ob eine Ordnungswid-
rigkeit im Sinne des Geldwäschegesetzes vorliegt. 

Anpassung der Vollstreckungskosten 
Die nach der Abgabenordnung zu entrichtenden 
Gebühren wurden an die bereits erhöhten Gerichts-
vollziehergebühren und die Gebühren und Auslagen 
der Zivilprozessordnung angepasst. 

Änderungen bei der Basisrente 
· Wie bei der Riester-Rente ist nun auch bei der 

Basisrente und bei Kleinbetragsrenten alternativ 
zur monatlichen Auszahlung eine zusammenge-
fasste jährliche Auszahlung möglich. 

· Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung, einem Versorgungswerk oder einer priva-
ten Basisrente können ab 2015 bis zum Höchstbe-
trag zur knappschaftlichen Rentenversicherung 
(2015: 22.172 €) abgezogen werden. 

Änderung bei den Identifikationsnummern 
Die Steuer-Identifikationsnummer bzw. die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer ist bei vorgeschriebe-
nen Anträgen, Erklärungen oder Datenübermittlun-
gen nun auch von Dritten zu verwenden. Wird die 
Identifikationsnummer wie z. B. im ELStAM-Verfah-
ren und beim Kapitalertragsteuer-Abzug mehrfach 
benötigt, ist diese nicht jedes Mal neu zu erheben. 
Bei wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wird 
die Zuordnung der Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer durch die Speicherung eines zusätzlichen fünf-
stelligen Unterscheidungsmerkmals ermöglicht. 
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Erstausbildung nun definiert 
Aufwendungen für eine Erstausbildung sind nur bis 
zu 6.000 € als Sonderausgaben abziehbar, für eine 
Zweitausbildung ist hingegen der unbegrenzte Ab-
zug als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
möglich. Eine Erstausbildung liegt vor, wenn eine 
geordnete Ausbildung mit einer Mindestdauer von 
zwölf Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und mit 
einer Abschlussprüfung durchgeführt wird. 

Steuerliche Berücksichtigung im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs 
Zahlungen im Rahmen einer Ehescheidung oder 
Auflösung einer Lebenspartnerschaft an den Aus-
gleichsberechtigten als Gegenleistung für dessen 
Verzicht auf den Versorgungsausgleich sind nun als 
Sonderausgaben abziehbar. Beim Empfänger sind 
die Leistungen zu versteuern. 

Zuschläge für Kindererziehungszeiten 
Die Steuerfreiheit für zu Versorgungsbezügen ge-
währte Zuschläge für ab 2015 geborene Kinder oder 
begonnene Pflegezeiten wurde abgeschafft. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Steuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltun-
gen 
Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitneh-
mer bei Betriebsveranstaltungen sind bis zu 110 € je 
Arbeitnehmer und je Veranstaltung (für bis zu zwei 
Veranstaltungen jährlich) steuerfrei. Dabei handelt 
es sich seit 01.01.2015 nicht mehr um eine Freigren-
ze, sondern um einen Freibetrag. Das bedeutet, dass 
bei Überschreiten des Betrags von 110 € nicht mehr 
die gesamte Zuwendung, sondern nur noch der 
110 € übersteigende Betrag versteuert werden muss. 
Dabei kann der Arbeitgeber von der Möglichkeit der 
Pauschalbesteuerung (25 %) Gebrauch machen. 
Bei der Ermittlung der dem Arbeitnehmer zugeflos-
senen Zuwendungen sind Kosten, die der Arbeitge-
ber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der 
Betriebsveranstaltung aufwendet, einzubeziehen. 
Zuwendungen an den Arbeitnehmer und an Begleit-
personen sind zusammenzurechnen. Eine steuerfreie 
Erstattung der Reisekosten kann zusätzlich erfolgen. 
Die Regelung gilt auch dann, wenn die Betriebsver-
anstaltung nur Betriebsteile betrifft. 

Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
Bestimmte Leistungen des Arbeitgebers, die der bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen, 
sind ab dem Veranlagungszeitraum 2015 steuerfrei. 
Dabei handelt es sich zum einen um Vermittlungs- 
und Beratungsleistungen durch ein vom Arbeitgeber 
beauftragtes Dienstleistungsunternehmen, das den 

Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kin-
dern oder pflegebedürftigen Angehörigen berät oder 
hierfür Betreuungspersonen vermittelt. Daneben 
kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern auch 
bestimmte Betreuungskosten, die kurzfristig aus 
zwingenden beruflich veranlassten Gründen entste-
hen und die den üblicherweise erforderlichen regel-
mäßigen Betreuungsbedarf übersteigen, bis zu einem 
Höchstbetrag von 600 € pro Jahr ersetzen. 

►KAPITALANLEGER 

Steuerfreiheit für INVEST-Zuschuss 
Der INVEST-Zuschuss für Wagniskapital, der im 
Mai 2013 zur Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für Beteiligungskapital eingeführt wurde, wird 
steuerfrei gestellt. Die Regelung soll mehr privates 
Beteiligungskapital mobilisieren. Die Steuerbefrei-
ung ist notwendig, damit der Zuschuss nicht durch 
eine Besteuerung teilweise wirkungslos wird. 
Business Angels erhalten für ihre Investments in 
nicht börsennotierte Kapitalgesellschaften einen Zu-
schuss von 20 % der investierten Summe. Erfasst 
sind Investitionen zwischen 10.000 € und 250.000 €. 

Berücksichtigung nachträglich vorgelegter Freistel-
lungsaufträge 
Bei der Kapitalertragsteuer ist der Abzugsschuldner 
seit 01.01.2015 verpflichtet, auch nachträglich vorge-
legte Nichtveranlagungsbescheinigungen und Frei-
stellungsaufträge zu berücksichtigen. Das gilt längs-
tens bis zur Ausstellung der Steuerbescheinigung. 

►KINDER 

Familienausgleichsleistung bei Zwangspause we-
gen freiwilligen Wehrdienstes 
Kinder sind auch während Zwangspausen von 
höchstens vier Monaten, die zwischen einem Aus-
bildungsabschnitt und der Ableistung eines freiwil-
ligen Wehrdienstes liegen, im Familienleistungsaus-
gleich zu berücksichtigen. Dementsprechend besteht 
für ein Kind, das seine Ausbildung wegen der Ab-
leistung des freiwilligen Wehrdienstes unterbricht, 
für einen Übergangszeitraum von bis zu vier Mona-
ten sowohl vor als auch nach diesem Dienst ein An-
spruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Billigkeitsregelungen bei der Festsetzung von Re-
alsteuermessbeträgen 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) auf dem Gebiet der Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer insbesondere zur Festlegung des 
Steuergegenstandes oder zur Gewinnermittlung 
können Billigkeitsregelungen aus sachlichen Grün-
den enthalten. Diese Billigkeitsregelungen finden 
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auch bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbe-
trags seitens der Landesfinanzbehörden Eingang, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. 
Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) zum 
Sanierungserlass ließ an der langjährigen Verwal-
tungspraxis zweifeln. Mit der Änderung werden 
diese Zweifel beseitigt. Sachliche Billigkeitsregelun-
gen, die in allgemeinen Verwaltungsvorschriften der 
Bundesregierung, einer obersten Bundesfinanzbe-
hörde (BMF-Schreiben) oder einer obersten Landes-
finanzbehörde enthalten sind, können daher auch bei 
der Festsetzung von Gewerbesteuermessbeträgen 
beachtet werden. Das gilt für Entscheidungen ab 
dem 01.01.2015, auch für Besteuerungszeiträume 
davor. 

Örtliche Zuständigkeit bei Wohnsitz- oder Be-
triebsverlagerung 
Einkünfte aus einer gewerblichen Tätigkeit, einer 
land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit oder einer 
freiberuflichen Tätigkeit werden gesondert festge-
stellt, wenn das Tätigkeitsfinanzamt nicht auch das 
Wohnsitzfinanzamt ist. Maßgebend für die Frage, ob 
eine gesonderte Feststellung durchzuführen ist, sind 
die Verhältnisse zum Schluss des Gewinnermitt-
lungszeitraums. Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs gab es Unsicherheiten über die Zu-
ständigkeit bei Wohnsitz-/Betriebsverlagerungen. 
Daher ist geregelt, dass für die Bestimmung der Zu-
ständigkeit die aktuellen Verhältnisse auch für Zeit-
räume vor dem Ortswechsel maßgebend sind. Die 
Frage, ob eine gesonderte Feststellung durchzufüh-
ren ist, richtet sich aber nach den Verhältnissen zum 
Schluss des Gewinnermittlungszeitraums. 

Teilabzugsverbot auch für Wertminderungen aus 
Gesellschafterdarlehen 
Bisher unterliegen Wertminderungen von im Be-
triebsvermögen gewährten Gesellschafterdarlehen 
auch dann nicht dem Abzugsverbot, wenn die Dar-
lehensüberlassung nicht fremdüblich und damit 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst war. 
Die Beteiligung an der Körperschaft einerseits und 
das Darlehen andererseits sind selbstständige Wirt-
schaftsgüter. Das Abzugsverbot bezieht sich nach 
dem bisherigen Gesetzeswortlaut nur auf die Beteili-
gung an der Körperschaft selbst, nicht aber auf die 
Fälle von Substanzverlusten auf Grund der Hingabe 
von Darlehen an die Körperschaft. 
Nun ist das Abzugsverbot auch auf die Fälle von 
Substanzverlusten auf Grund der Hingabe von Dar-
lehen an die Körperschaft zu gesellschaftsrechtlich 
motivierten, nicht fremdüblichen Konditionen aus-
gedehnt. Außerdem wurde geregelt, dass bei einer 
aus gesellschaftsrechtlichen Gründen nicht fremdüb-
lichen Überlassung von Wirtschaftsgütern an eine 
Kapitalgesellschaft, an der der Überlassende zu 

mindestens 25 % beteiligt ist (insbesondere in Be-
triebsaufspaltungsfällen), das Teilabzugsverbot auch 
für die Betriebsvermögensminderungen, Betriebs-
ausgaben oder Veräußerungskosten (Refinanzie-
rungskosten, Unterhaltungsaufwendungen des Be-
sitzunternehmens) eingreift. Die Neuregelung gilt 
für ab dem 01.01.2015 beginnende Wirtschaftsjahre. 

►UMSATZSTEUER 

Steuerschuldnerschaft bei Metalllieferungen 
Die mit Wirkung zum 01.10.2014 eingeführte Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Me-
talllieferungen wird eingeschränkt. Selen und Gold 
sowie Draht, Stangen, Bänder, Folien, Bleche und 
andere flachgewalzte Erzeugnisse und Profile aus 
unedlen Metallen sind nicht mehr erfasst. Außerdem 
wurde für Metalllieferungen gemäß der Anlage 4 
zum Umsatzsteuergesetz (wie für Mobilfunkgeräte) 
eine Bagatellgrenze von 5.000 € eingeführt und so 
der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers eingeschränkt. 
Hinweis: Per Schreiben schafft das Bundesministeri-
um der Finanzen eine Nichtbeanstandungsregelung: 
Bei Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, 
Selen und Cermets nach dem 30.09.2014 und vor 
dem 01.07.2015 wird nicht beanstandet, 
· wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch 

von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Un-
ternehmers ausgegangen sind oder 

· wenn die Vertragspartner einvernehmlich die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
angewendet haben, obwohl der leistende Unter-
nehmer Steuerschuldner wäre. 

Weitere Dialyseleistungen umsatzsteuerfrei 
Einrichtungen, mit denen Verträge nach dem SGB V 
über die Erbringung nicht ärztlicher Dialyseleistun-
gen bestehen, sind von der Umsatzsteuer befreit und 
wurden zugelassenen Dialysezentren gleich gestellt. 

Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers 
Bei Vorliegen konkreter Hinweise auf unvermittelt 
auftretende schwerwiegende Betrugsfälle, die einen 
größeren Steuerschaden zur Folge hätten, kann das 
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrats regeln, 
dass für die Dauer von maximal neun Monaten die 
Reverse-Charge-Regelung für diese Fallgruppen gilt. 

Monatliche Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen für Vorratsgesellschaften 
Bei Übernahme einer Vorratsgesellschaft oder eines 
Mantels besteht seit 01.01.2015 im Jahr der Über-
nahme und im folgenden Jahr die Pflicht zur monat-
lichen Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen. 


